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Anderung der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung
des Landes Nordrhein-Westfalen

lhr Schreiben vom 15. November 1006 -B 2100 -  114 - lV 2 -

Sehr geehrte Damen und Herrenl

Wir bedanken uns für die Übersendung des Entwurfs einer Verordnung zur Anderung der
Leistungsprämien- und -zulagenverordnung. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:

1.) Grundsätzl iches

Der seit dem 1. Oktober 2005 für die Beschäft igten in den Kommunen geltende TVöD sieht
die Möglichkeit vor, dass ab dem 1. Januar 2007 Leistungsprämien, Leistungszulagen und
Erfolgsprämien gewährl werden können. Hierfür steht ab dem 1. Januar 2OO7 ein,,Entgelt-
topf" zur Verfügung, der circa 1 % eines Jahreseinkommens der Tarifbeschäft igten aus-
macht.

Da die jeweil igen ört l ichen Regelungen in Dienst- und Betriebsvereinbarungen festgelegt
werden müssen, sind Dienststel len und Personalräte seit über einem Jahr dabei, sich über
die ört l iche Umsetzung in der jeweil igen Kommune zu verständigen. Sowohl der dbb nrur
als auch die kommunalen Dienstherren und Arbeitgeber sind sehr schnell  zu der Feststel-
lung gelangt, dass die Einführung eines derart igen neuen Systems nur funktionieren wird,
wenn neben den.Tarifbeschäft igten auch die Beamtinnen und Beamten gleichermaßen ein-
bezogen werden können. Dies hängt damit zusammen, dass der Tarifvertrag die Vergabe
von Prämien und Zulagen an Gruppen von Beschäft igten vorsieht und weiter damit, dass



zahlreiche Führungskräfte, die letztl ich über die Vergabe zu entscheiden haben werden,

sich in einem Beamtenverhältnis befinden. Nach unserer Auffassung wird die Einführung

der Leistungsbezahlung in den Kommunen scheitern, wenn die Beamtinnen und Beamten

nicht gleichermaßen und in vergleichbarer Höhe wie die Tarifbeschäftigten Zugang zu Leis-

tungsprämien bzw. -zulagen haben.

Der dbb nnry fordert daher nachdrücklich die Einführung von Leistungszulagen und -

prämien im Beamtenbereich, die sowohl von der Struktur her als auch von der Höhe her

mit den Vorgaben des $ 18 ryöD übereinstimmen. Der dbb nnry möchte an dieser Stelle

deutlich darauf hinweisen, dass eine solche beamtenrechtliche Regelung auch die Ver-

pfl ichtung der Dienststellen beinhalten muss - unabhängig von der jeweil igen Haushaltslage

- entsprechende Zahlungen zu erbringen.

Die Bundesländer haben im Rahmen der Föderalismusreform darauf gedrängt, die Kompe-

tenz für Besoldung, Versorgung und Laufbahnrecht zu erhalten.

Der dbb nrw kann es in keiner Weise nachvollziehen, dass die Landesregierung nur die

bisherige Leistungsprämien- und -zulagenverordnung nachbessert, die ausschließlich auf

Bundesrecht beruht.

Es wäre ein mutiger Schritt des Landes gewesen, von der eigenen Gesetzgebungskompe-

tenz Gebrauch zu machen und Regelungen zu schatfen, die mit dem $ 18 ryöD vergleich-

bar wären und/oder die aktuellen Diskussionen und Entwicklungen für den Beamtenbereich

auf der Bundesebene berücksichtigen würden.

Der dbb nnv weist an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Leis-

tungsprämien- und -zulagenverordnung in der Praxis im Landesdienst seit 2001 nicht zur

Anwendung gekommen ist, weil Haushaltsmittel nicht zur Verfügung gestellt wurden. Diese

Mittel für die Leistungsbezahlung sind aber von den Beamtinnen und Beamten bereits seit

1997 erbracht und eingespart worden, da seit diesem Jahr eine neue Besoldungstabelle

verabschiedet wurde, die erhebliche Besoldungskürzungen mit sich brachte. Die Kürzungen

sollten u. a. dazu dienen, Geld für die Leistungsbezahlung zur Verfügung zu stellen. Der

dbb nrw fordert die Landesregierung daher eindringlich auf, endlich auch die Landesbeam-

tinnen und -beamten an ihren selbst angesparten Mitteln insoweit partizipieren zu lassen,

als entsprechende Mittel zur Vergabe von Leistungsprämien und -zulagen bereitgestellt


